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 Veröffentlicht am 18.11.1997

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

60/02 Arbeitnehmerschutz

Norm

AVG §56;

MSchG 1979 §4 Abs5;

VwRallg;

Rechtssatz

Nach § 4 Abs 5 MSchG 1979 kommt es auf die Schädlichkeit bestimmter Arbeiten im jeweiligen konkreten Fall für den

Organismus der werdenden Mutter oder für das werdende Kind an. Es genügt demnach nicht, daß diese Schädlichkeit

irgendwann in einem späteren Stadium der Schwangerschaft allenfalls eintreten wird.

Schlagworte

Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur Bescheiderlassung

Feststellungsbescheide Auslegung Allgemein authentische Interpretation VwRallg3/1
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